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Aufgrund des $ 4 der Gemeindeordnung ftir Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der
Gemeindevertretung vom 03.06.2003 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises
Steinburg folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Heiligenstedten erlassen:

$ 1
Wappen, Flagge, Siegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Heil igenstedten zeigt
ir-r Silber über blaugewelltem Schildfuß eine rote Klappbrticke. zr.vischen deren
aufgezogenen Hälften der Bug eines roten , einmastigen Bootes sichtbar wird.

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf in einen oberen blauen und einen unteren
weißen Streifen gleichmäßig geteiltem Flaggentuch clas Gemeinde-
w'appen in flaggengerechter Tir-rgierung, etwas aus der Mitte nach oben hin
verschoben.

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindervappen rnit der Urnschrift:
,.Gemeinde Heiligenstedten Kreis Steinburg".

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung
der Bürgermeisterin oder des Bürgerrneisters.

s 2
Bürgermeisterin oder Bürgermeister

( I ) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ilu oder ill 'n gesetzlich
libertragenen Aufgaben.

(2) Sie oder er entscheidet ferner tiber

1. Str-rndungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 €,

2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher
Ansprüche, Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen,
soweit ein Betrag von 2.500.00 € nicht liberschritten wird,

3. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und
Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sor,vie Rechtsgeschäfte, die dem
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wirtschaftlich gleichkomrlen, soweit eir-r Betrag von 2.500.00 € nicht
tiberschritten wird.

4. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des
Vermögensgegenstandes einen Betrag von 5.000,00 € nicht übersteigt,

5. Abschluss von Leasing-Verträgen, sou'eit der monatliche Mietzins 500,00 €
nicht übersteigt,

6. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des
Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 5.000,00 € nicht
i.ibersteigt,

7. Annahme von Schenkungen. Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von
5.000,00 €,

8. Anmietur-rg und Anpachtur-rg von Grundstticken und Gebäuden soweit der
monatliche Mietzins 500,00 € nicht übersteigt,

9. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 5.000.00 € sorvie bis zu einem
Betrag von 10.000,00 €, wenn der Autiragsl'ergabe eine Ausschreibung nach
VOB/VOL voral lsgegattgen ist.

10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einetn Wert von
5.000.00 €.

I L die Ausi.ibung von Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten sowie die Abgabe
von Einvernehmenserklärungen der Gen-reinde nach naturschutzrechtlichen
bzw. baurechtlichen Vorscluiften

12. die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufrechtes nach den $$ 24 brs28
BauGB.

13. die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen cles von der Gemeindevertretung
bescl"rlossenen Haushaltes irn Einzelfall bis zu einer Höl-re von 500,00 €.

$ 3
Gleichstel lu n gs bea uftra gte

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Itzel-roe-Land kanr-r an den Sitzungen der

Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilnehrnen. Dies gilt auch fiir nichtöffentliche

Sitztrngen. Zeit. Ort und Tagesordnung der Sitzr"rng sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch clas Wort ztt erteilen.
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$ 4

Ständige Ausschüsse

(1) Die folgenden ständigen Ausscl'rtisse nach $ 45 Abs. I GO werden gebildet:

a) Finanzausschuss

Zusammensetzung: 3 Gemeindevertreter

Aufgabengebiet:
. Finanzwesen
. Stettern
. Grundstücksangelegenheiten
. Satzungsangelegenheiten
. Personalangelegenheiten
o Wirtschaftsfürderung

b) Sport-, Jugend und Sozialausschuss

Zusammensetzung: 7 Gemeindevertreterinnen und -vertreter und Btirgerinnen und
Bürger, die der Gemeindevertretung angehören können

Aufgabengebiet:
. Förderung und Pflege des Sports
. Jugendangelegenheiten
o Kindergartenangelegenheiten
. Förderung und Pflege des Sozialwesens

c) Bauausschuss

Zusammensetzunq: 7 Gemeindevertreterinnen und -vertreter und Bürgerinnen und
Btirger, die der Gerneir-rdevertretung angehören können

Aufgabengebiet:

o Bau- und Wegewesen
o Abwasserbeseitigung
. Bauleitplanung
o Umweltschutz,A.latr:rschutz/Landscl'raftspflege
a
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d) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung

Zusammensetzung: 3 Gemeindevertreterimenund -vertreter

Aufgabengebiet:

o Prüfungder.Ial-rresrechnung

(2) Neben den in Absatz I genannten ständigen Ausschtissen der Gemeindevertretung werden
die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse bestellt.

(3) Folgende der in Absatz I genannten Ausschtisse tagen niclit öffentlich:

. a) Finanzausschuss

. d) Ausschuss zur Prüfung der Jall'esrechnung

(4) Den Ausschtissen wird die Entscheidung i.iber die Befängenheit ihrer Mitglieder und der
nach $ 46 Abs. 8 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personeu übertragen.

(5) Die Gemeindevertretung wählt fiir jedes Ausschussmitglied eine Stellvc-rtrcterin
oder einen Stellvertreter. Zu StellvertretenVinnen können ar,rch Bürgerinnen und Bi.irger,
die der Gemeindevertretung angehören können. gewählt werden.

s s
Aufgaben der Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung trilft die ihr nach $$ 27 und 28 GO zugewiesenetr Entscheidungen,
soweit sie sie nicht auf die Bi.irgermeisterirVden Bürgemieister oder auf ständige Ausschtisse
i.ibertrasen hat.

s 6
Einwohnerversammlung

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft einrnal irn Jahr eine
Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner ein. Das Recht der Gemeindevertretung,
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zlr verlangen, bleibt unberührt.

(2) Fi.ir die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der
Gemeindevertretung eine Tagesordnung aulzustellen. Die Tagesordnung kann aus der
Ein',vohnerversammlung ergänzt werden, wenn mehr als die Hällie der anwesenden
Einlvohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit. Ort und Tagesordnuns der
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Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung. Sie
oder er kann die Redezeit bis zu 5 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies
zur ordnungsmäßigen Durchftiluung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er
tibt das Hausrecht aus.

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der Einwohnerversammlung
tiber wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung.
Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über
Aruegungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der
Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als
angenommen, wenn für sie die Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden
Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung i.iber Anregungen und
Vorschläge, die nicht Gerneindeangelegenheiten betreff'en, ist nicht zulässig.

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederscluift aufzunehmen. Die Niederschrift
soll mindestens enthalten:

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,
2. die ZahI der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,
3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren.
4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, tiber die abgestimmt wurde, und das

Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von der oder dern Vorsitzenden der Gemeindevertretunc und der
Protoko IIfülrrerin oder dem ProtokoIIftill er unterze i chnet.

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeiudevertretuug
beliandelt werden mi.issen. sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorgelegt werden.

$ 7
Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern. der Bürgermeisterin oder
dem Btirgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen oder -

vertreter oder die Bi.irgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne
Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer
Wertgrenze von 5.000,00 €, bei ,uviederkehrenden Leistungen von monatlich 1.000,00 €,
halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und der
Zuscl-rlag nach Maßgabe der Verdingr-rngsordnung für Leistungen oder der
Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freiberufliche
Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung
reclrtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 10.000.00 €. bei
i.viederkeluenden Leistuuceu vorl monatlich 500.00 €. hält.
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s 8
Ve rpfl ich tu n gserklä ru n gen

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften. deren Wert 2.500,00 €, bei wiederkehrenden
Leistungen monatlich 200.00 €. niclrt tibersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht
den Formvorschriften des $ 5l Abs. 2 r-rnd 3 der Gemeindeordnung entsprechen.

s e
Veröffentl ichungen

l) Satzungen und öffentliche Bekanntmachungen der Gerneinde irn Verfahren nach
Baugesetzbuch und Landesnaturschutzgesetz werden in der ,,Norddeutschen Rundschau"
bekannt gemacht. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erscheinüngstages bewirkt.

(2) Alle sonstigen Satzungen und gesetzlich vorgesclrriebenen öfl-entlichen
Bekanntmachungen der Gemeinde r,verden durch Aushang an den amtlichen
Bekanntmachunsstaf'eln. die sich

. am Gebäude Hauptstraße 4 in Heiligenstedten und

. an der Bushaltestelle Jr"rlianka in Heilisenstedten

befinden wäluend der Dauer von von einer Woche (Aushangsfrist) bekannt gemacht. Die
Bekanntmachung ist mit dem Ablauf des letzten Tages der Aushangsfrist bewirkt. Der
I'ag des Anschlages und der Tag der Abnahme, die bei der Aushangsfrist nicht
mitrechnen, sind auf den ausgehängten Exemplaren mit Unterschrift und Dienstsiegel zu
vermerken.

(3) Auf die gesetzlich vorgescluiebene AuslegLlng von Plänen und Verzeichnissen ist in
entsprechender Form hinzuw.eisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht

gesetzlich etwas anderes bestimrnt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem
ausgelegten Exemplar mit Unterschrili und Dier.rstsiegel zu vermerken.
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s 1 0
Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach il.rrer Bekanntmachung in Krafl. Gleichzeitig tritt die
Hauptsatzung vom 18.01.i991. ztrlerzt geändert durch Satzung vom 27.05.2003, außer Kraft.
Die Genehmigung nach $ 4 Abs. I der Gemeindeordnung w.urde durch Verftigung der
Landrätin/des Landrats des Kreises Steinburg vom 17.06.2003 erteilt.
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu rnachen.

Heil igenstedten, den 17 .09.2003

Btirgermeister

In der Fassung

der 1 . Anderung vom 16.05.2006 (Beschlussfussung vom 25.04.2006) in Kraft seit
03.06.2006
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